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Gemeinde Wiefelstede

TOP 13 und TOP 14
Bebauungsplan Nr. 65 I

119. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Wiefelstede-Borbeck, Erweiterung“

hier: 
a) Beschlussfassung zu den Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie von privater Seite 

b) Beschlussfassung über die Durchführung der öffentlichen Auslegung gleichzeitig mit der 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Vorlage: B/1267/2019 
Bau- und Umweltausschuss

18.02.2019
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Übersicht Plangebiet

Anlass und Ziel der Planung:
• Schaffung planungsrechtlicher 

Voraussetzungen für eine 
verträgliche und geordnete 
Wohnbauentwicklung

• Langfristige Sicherung der 
örtlichen Eigenentwicklung 

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung

Wiefelstede

Geltungsbereich

Größe des 
Plangebietes:

ca. 1,0 ha
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Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 1989

• Darstellung als 
landwirtschaftliche Fläche

 Flächennutzungsplan wird 
gem. § 8 (3) BauGB im 
Parallelverfahren geändert

 119. Änderung des 
Flächennutzungsplanes

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung
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Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 1989

• Darstellung als 
landwirtschaftliche Fläche

 Flächennutzungsplan wird 
gem. § 8 (3) BauGB im 
Parallelverfahren geändert

 119. Änderung des 
Flächennutzungsplanes

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung

aktueller Verlauf 
der Gasleitung
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119. Änderung des Flächennutzungsplanes

Entwurf:
Darstellung als Wohnbaufläche 
(W) gem. § 1 (1) Nr. 1 BauNVO

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung
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Bebauungsplan Nr. 65 (1994)

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung

Festsetzung:
Allgemeine Wohngebiete (WA) 
und Mischgebiete (MI)
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Bebauungsplan Nr. 65 (1994)

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung



© Diekmann • Mosebach & Partner

8

Darstellung des städtebaulichen Konzepts

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung
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Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB: Frühzeitige Beteiligung

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung
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Landkreis Ammerland

Da für die Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft keine 
öffentliche Grünfläche überlagernd 
festgesetzt werden soll, ist noch darzulegen, 
wie die Umsetzung dieser Maßnahmen
sichergestellt wird.

TÖ
Bs

Abwägungsvorschläge

• Keine Festsetzung von Grünflächen nach § 9 
Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

• Die öffentlichen und privaten Grünflächen 
regeln nicht die Eigentumsverhältnisse, 
sondern auf die Nutzung

• entsprechend des angrenzenden 
Bebauungsplanes wird keine Grünflächen         
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ausgewiesen

• Die Gemeinde Wiefelstede wird 
Eigentümerin der Maßnahmenfläche. Ein 
Kaufoptionsvertrag liegt bereits vor. Der Kauf 
erfolgt nach Satzungsbeschluss des 
vorliegenden Bebauungsplanes.

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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Landkreis Ammerland
An der östlichen Seite des Plangebietes sollte 
eine Eingrünung im Bereich der 
Bauverbotszone vorgesehen werden

Redaktionelle Hinweise zu
- Begründung
- Planzeichnung
- Umweltbericht
- Bilanzierung
- Festsetzung zum Schallschutz

TÖ
Bs

Abwägungsvorschläge

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und die Unterlagen entsprechend angepasst.

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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Niedersächsisches Landesamt für 
Denkmalpflege
In dem Plangebiet selbst wurde in der 
Vergangenheit eine mesolithische Geröllkeule 
von einem Steinhaufen geborgen (Wiefelstede, 
FStNr. 10).

Hinweis auf Bodendenkmale und die 
Abstimmung mit der archäologischen 
DenkmalpflegeTÖ

Bs
Abwägungsvorschläge

• Durchführung der archäologischen 
Ausgrabung findet rechtzeitig vor Beginn 
der Erschließungsarbeiten statt

• Kosten werden von der Gemeinde getragen

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Lärm-Emissionen des Baumschulbetriebes 
Gerold Bruns sind zu berücksichtigen.

TÖ
Bs

Abwägungsvorschläge

- schalltechnisches Gutachten mit der 
Betrachtung des Gewerbelärms der 
Baumschule Bruns liegt vor

- städtebaulicher Vertrag zwischen der 
Baumschule Bruns und der Gemeinde 
Wiefelstede wurde geschlossen

- Im Vertrag wird geregelt, dass der Betrieb der 
Bewässerungsanlagen zur Nachtzeit
ausschließlich auf dem nördlichen 
Baumschulgelände stattzufinden hat.

- Nachtzeit wird gem. § 6.4 der TA Lärm um 
eine Stunde von 22:00 bis 6:00 auf 23:00 bis 
7:00 verschoben

- Verschiebung der Nachtzeit sowie der 
städtebauliche Vertrag wurde mit der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
abgestimmt.

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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BUND Kreisgruppe Ammerland
Neue Baugebietsflächen sollten sich auf die 
Ortslagen von Wiefelstede und Metjendorf 
beschränken, um den Außenbereich vor 
weiterer Zersiedelung zu verschonen.

TÖ
Bs

Abwägungsvorschläge

• auch in den kleineren Ortsteilen, wie 
Borbeck, sollen Wohnbauflächen in geringem 
Maße (20 % des Gesamtbedarfes) 
ausgewiesen werden

• Ziel des Wohnbauflächen-
entwicklungskonzeptes der Gemeinde 
Wiefelstede aus dem Jahr 2013

• Ziel: Eigenentwicklung des Ortes 
• Erhalt der kleinen Ortsteile auch für 

nachfolgende Generationen
• Der vorliegende Bebauungsplan schließt sich 

unmittelbar an die bereits vorhandenen 
Ortslagen an

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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BUND Kreisgruppe Ammerland
Entgegen der Darstellung im Umweltbericht ist 
der Artenschutz angemessen zu 
berücksichtigen. Im Übrigen steht zum jetzigen 
Zeitpunkt noch gar nicht fest, ob die 
Zulässigkeit des Vorhabens gegeben ist.

TÖ
Bs

Abwägungsvorschläge

• Den Belangen des Artenschutzes wird in den 
Kapiteln 3.1.2 und 3.1.3 angemessen 
Rechnung getragen. 

• Gemäß § 15 darf ein Eingriff nicht zugelassen 
oder durchgeführt werden, wenn
o Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden 

oder 
o nicht in angemessener Frist auszugleichen 

oder zu ersetzen sind und 
o die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege in der Abwägung allen 
anderen Belangen im Rang vorgehen. 

• Im Rahmen der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung wird 
dargelegt, dass die Verbote des besonderen 
Artenschutzes nicht einschlägig sind und der 
Umsetzung des Vorhabens nicht 
entgegenstehen. 

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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BUND Kreisgruppe Ammerland
• Biotoptypenkarte aus dem Oktober 2017

• Kartierung im Oktober ist nicht 
sachgerecht. 

• Das Vorkommen von Kriechendem 
Hahnenfuß und Gänseblümchen lässt 
wertvolleres Grünland vermuten, das im 
Mai/Juni verifiziert werden müsste. 

• Bitte um eine vollständige Artenliste, um 
eine sichere Abgrenzung zum 
mesophilen Grünland ziehen zu können.

TÖ
Bs

Abwägungsvorschläge

• Um Aussagen zum Zustand von Natur und 
Landschaft zu erhalten, wurde im Oktober 
2017 eine Biotoptypenkartierung nach dem 
„Kartierschlüssel für Biotoptypen in 
Niedersachsen“ (Drachenfels 2016) 
durchgeführt. 

• Trotz des verhältnismäßig späten 
Kartierzeitpunktes ist aufgrund der 
Artenzusammensetzung (s. 
Biotoptypenbeschreibung) eine eindeutige 
Zuweisung der vorhandenen Grünländer 
(GEF/GIF) möglich gewesen. 

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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BUND Kreisgruppe Ammerland

- keine faunistischen Untersuchungen 
(Amphibien- und Fledermausvorkommen) 
durchgeführt

- bedeutende Amphibien- und 
Fledermausvorkommen im Plangebiet 
und angrenzend 

- Im Grünland in Zusammenhang mit Teichen 
und WaldstückenTÖ

Bs
Abwägungsvorschläge

• Aufgrund der Vorprägung des Plangebietes 
und seiner Umgebung werden keine 
faunistischen Kartierungen durchgeführt.

• planungsrelevantes Arteninventar wurde unter 
Zugrundelegung der Biotoptypenkartierung
berücksichtigt

• vorhandene Teiche außerhalb des 
Plangebietes sowie die im Plangebiet 
vorhandenen Gehölze bleiben erhalten

• in den Planunterlagen sind entsprechende 
Maßnahmen zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
sowie grünordnerische Maßnahmen 
vorgesehen. 

• Zu Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung wurden seitens der 
Fachbehörde keine weiteren Hinweise 
gegeben

Relevante Stellungnahmen / Anregungen

17Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung



© Diekmann • Mosebach & Partner

BUND Kreisgruppe Ammerland
Fläche zum Anpflanzen von standortgerechten 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB ist 
mit 2,00 m zu schmal für die Anpflanzung 
einer Strauchhecke

TÖ
Bs

Abwägungsvorschläge

• Mit 2 Metern ist der Raum zur Anpflanzung 
einer Strauchhecke ausreichend

• Baugrenzen sind in einem Abstand von 3 
Metern festgesetzt 
-> keine Beeinträchtigung der Strauchhecke

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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• Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

• Verkehrsverbund Bremen / 
Niedersachsen

• Oldenburg-Ostfriesischer 
Wasserverband

• EWE Wasser GmbH

• Haaren-Wasseracht

• EWE Netz GmbH

• Telekom Deutschland GmbH

TÖ
Bs

Abwägungsvorschläge

Hinweise zur Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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Bürgerversammlung / Stellungnahme
• direkte Anbindung des Plangebietes an die 

Landesstraße 

• Unzumutbare Zunahme des Verkehrs in 
der Straße „Holtwiese“. 

Bü
rg

er
Abwägungsvorschläge

• Direkte Anbindung ist nicht möglich
o Plangebiet befindet sich außerhalb der 

Ortsdurchfahrt
o eine zweiseitige Bebauung der 

Landesstraße fehlt

• Diese Entscheidung hat die Leiterin der 
Straßenverkehrsbehörde des Landkreises 
Ammerland auf der Anliegerversammlung am 
14.05.2018 erneut bestätigt. 

• Es werden lediglich ca. 20 Wohneinheiten 
vorbereitet 

• überschlägige Berechnung (nach Bosser-hoff): 
Erhöhung um ca. 135 PKW-Fahrten pro 24 
Stunden 

• Quellverkehrsaufkommen in der morgendlichen 
Spitzenstunde: + ca. 11 PKWs zusätzlich

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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• Verkehrsbelastung ist als zumutbar einzustufen

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung
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Bürgerversammlung / Stellungnahme
• Durch die geplante Erschließung fallen 

Parkflächen im öffentlichen Raum weg

• Die Holtwiese ist zu eng für 
Begegnungsverkehr  

Bü
rg

er
Abwägungsvorschläge

• In einer geplanten Breite von 7 m der 
potenziellen Straße können Stellplätze 
berücksichtigt werden. 

• Gemeinde ist nicht verpflichtet, öffentliche 
Parkplätze in ausreichender Zahl zur 
Verfügung zu stellen. 

• Gem.§ 47 NBauO sind 1 bis 2 Einstellplätze 
pro Wohneinheit auf dem Grundstück zu 
errichten

• Ankauf eines ca. 2 m breiten 
Grundstücksstreifens in einer Länge von rd. 
45 m (Borbecker Landstraße 4)

-> Verbreiterung der Holtwiese
-> Beseitigung der Engstelle

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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Bürgerversammlung / Stellungnahme
• die geplanten Mehrfamilienhäuser fügen 

sich nicht ins Landschaftsbild ein 

• Zeitplan für die mögliche Erweiterung des 
Plangebietes 

Bü
rg

er
Abwägungsvorschläge

• Die geplanten Mehrfamilienhäuser werden sich 
durch die Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung in das Ortsbild einfügen: 
o maximal II- geschossige Bauweise
o maximale Gebäudelänge von 20,00 m
o Festsetzung der Trauf- und Firsthöhen
o Reduzierung der Anzahl der zulässigen 

Wohnungen pro Wohngebäude auf 4 
Wohneinheiten

Der Zeitpunkt einer Realisierung ist noch offen 
und auch auf kurze Sicht nicht in Planung. 

Relevante Stellungnahmen / Anregungen
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Abweichende Bauweise (a)           
WA1: EFH max. 15 m, DH max. 20 m, 
WA2: MFH max. 20 m

Mindestgrundstücksgrößen (F)                
WA1 mind. 600 qm, 
WA2 mind. 1000 qm

WA2: max. 4 WE pro Wohngebäude

Anpflanzstreifen entlang der östlichen 
Geltungsbereichsgrenze (PF2)

Textl. Festsetzungen zum Schallschutz

Änderungen vom Vorentwurf zum Entwurf

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung



© Diekmann • Mosebach & Partner

24Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung

Verfahren gem. § 3 (2) i.V.m. § 4 (2) BauGB: Öffentliche Auslegung

Bebauungsplan Nr. 65 I 119. Flächennutzungsplanänderung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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